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Austragungsmodus und Qualifikation 

Im Rollstuhlbasketball werden in der Wettkampfklasse II (U19) Wettkämpfe für gemischte 
Mannschaften der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische 
Entwicklung (KM) auf Regierungsbezirksebene durchgeführt. Für die Wettkampfklasse IV 

(U13) sowie ältere motorisch schwer beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler wird auf der 
Regierungsbezirksebene ein Mini-Rollstuhlbasketballturnier angeboten. 

Die Siegermannschaft der Wettkampfklasse II (U19) qualifiziert sich zudem: 

 bei der Regierungsbezirksmeisterschaft für die Landesmeisterschaft,  

 bei der Landesmeisterschaft grundsätzlich für die Finalwettkämpfe des Bundes-
wettbewerbes Jugend trainiert für Olympia & Paralympics.  

 

Wettkampfbestimmungen 

Auf der Landesebene besteht eine Mannschaft aus 5 Spielerinnen bzw. Spielern und 2 Aus-
wechselspielerinnen bzw. -spielern. Auf der Regierungsbezirksebene besteht eine Mannschaft 
aus 5 Spielerinnen bzw. Spielern und maximal 7 Auswechselspielerinnen bzw. -spielern. Es gibt 
keine zahlenmäßige Vorgabe der Zusammensetzung.  

Es dürfen auch Schülerinnen und Schüler mitspielen, die nicht ständig auf die Benutzung eines 
Rollstuhls angewiesen sind. 

Gespielt wird auf der Grundlage des Regelwerks des Deutschen Rollstuhlsportverbandes (DRS) 
in modifizierter Fassung. Eine Zusammenfassung der Regeln steht auf sporttalente.nrw zum 

Download zur Verfügung. 

Es wird mit einem Spielball der Größe 6 gespielt. 

Der Turniermodus muss den Schulen vor Turnierbeginn mitgeteilt werden. 

Für die Platzierung bei Gruppenspielen nach dem Prinzip „Jeder-gegen-Jeden“ gelten folgende 
Kriterien in nachstehender Reihenfolge: 

1. Gesamtpunkte 

2. Ergebnis aus Direktvergleich der punktgleichen Mannschaften 

3. Korbverhältnis 

Es wird empfohlen, Verbandsschiedsrichterinnen bzw. -schiedsrichter einzusetzen. Die Rege-
lungen zur Kostenerstattung für den Einsatz der Unparteiischen sind der Ziffer 1.11 der Aus-

schreibung Schulsportwettkämpfe in Nordrhein-Westfalen Schuljahr 2023/2024 zu entneh-
men. Der Anschreibetisch sollte mit 2 Personen besetzt sein.  

Weitere Regelungen 

Weitere Regelungen zur Startberechtigung, Bildung von Schiedsgerichten, Aufsicht, Wett-

kampfkleidung, etc. sind der Ziffer 1 der Ausschreibung Schulsportwettkämpfe in Nordrhein-
Westfalen Schuljahr 2023/2024 zu entnehmen.   

Meldeverfahren 

Meldungen zu den Regierungsbezirksmeisterschaften sind bei den ausrichtenden Schulen ein-
zureichen. Die Schulen melden gemäß Einladung. Die Meldungen werden von den ausrichten-

den Schulen an die Landesstelle weitergeleitet. 

https://sporttalente.nrw/fileadmin/user_upload/Regeln_Rollstuhlbasketball__Stand_19.06.2023_.pdf


Weitere Regelungen zur Mannschaftsmeldung sind der Ziffer 1.6 der Ausschreibung Schul-
sportwettkämpfe in Nordrhein-Westfalen Schuljahr 2023/2024 zu entnehmen. 

 


